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Beitragsordnung des LSV 90 Klein Oschersleben e.V.     
 

 
Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge. Die Beitragszahlung erfolgt im 1. Quartal jeden Jahres im  
Einzugsverfahren per Lastschrift.  
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft erfolgt keine anteilmäßige  Beitragsrückerstattung für das laufende 
Kalenderjahr. 
 
 
 

Höhe der Beiträge: 
 

Mitglieder Monatlicher Beitrag in € Jahresbeitrag in € 

 
Kinder 
(im Alter von 0 bis 17 Jahren) 
 

 
1 

 
12 

 
Passive Mitglieder 
(ab einem Alter von 18 Jahren) 
 

 
2 

 
24 

 
Aktive Mitglieder ohne 
Wettkampfbetrieb (Volkssport) 
(ab einem Alter von 18 Jahren) 
 

 
3 

 
36 

 
Mitglieder  im aktiven Spiel- / 
Wettkampfbetrieb 
(ab einem Alter von 18 Jahren) 
 

 
4 

 
48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Beitragsordnung wurde am 05.04.2013 durch die Mitgliederversammlung beschlossen.  
 
Die Abbuchung der neuen Beiträge erfolgt ab dem 1. Quartal des Jahres 2014. 


